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I. Disposiziuns generalas 

Zweck Art. 1 
Die Gemeinde Sagogn erhebt zur Förderung des Tourismus 
eine Kurtaxe und eine Tourismusförderungsabgabe. Die Er-
träge sind ausschliesslich im Sinne der nachfolgenden Best-
immungen zu verwenden. 

II. Taxas da cura 

Subjekt der KT Art. 2 
1 Jeder in der Gemeinde Sagogn übernachtende Gast hat 
eine Kurtaxe zu entrichten. Gast im Sinne dieses Gesetzes 
ist jede Person, welche, ohne daselbst steuerrechtlichen 
Wohnsitz zu begründen, die Möglichkeit hat, das touristische 
Angebot zu benützen. 
 
2 Grundeigentum in der Gemeinde begründet wohl Steuer-
pflicht, nicht aber Befreiung von der Kurtaxe. 

  
  
Objekt der KT Art. 3 

1 Die Kurtaxe wird während des ganzen Jahres pro Logier-
nacht des Gastes erhoben. 

  
  
Befreiung Art. 4 

1 Von der Kurtaxe befreit sind 
 

a) Kinder unter 6 Jahren 
b) Personen, die unentgeltlich im Haushalt von Perso-

nen übernachten, die in der Gemeinde steuerrechtli-
chen Wohnsitz haben und somit der Kurtaxenpflicht 
nicht unterstehen. 

c) Personen, die in Sagogn ihrem Beruf unter Einhal-
tung der üblichen Arbeitszeiten nachgehen. 

d) Personen, die sich in Sagogn in Ausübung militäri-
scher oder polizeilicher Funktion aufhalten. 

e) Personen, die sich am Ort zum Besuch einer Schule 
oder zur Erlernung eines Berufes aufhalten. 
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2 In besonderen Fällen kann der Gemeindevorstand selbst 
oder auf Antrag des Verkehrsvereins Ausnahmen von der 
Kurtaxenpflicht festlegen. 

  
  
Ermässigung Art. 5 

Kinder zwischen 6 und 12 Jahren bezahlen die Hälfte des für 
die Erwachsenen gültigen Kurtaxenansatzes. Der Gemeinde-
vorstand kann die Altersgrenzen auf 6 bis 16 Jahre festset-
zen, wenn die kantonale Beherbergungsabgabe nicht mehr 
erhoben wird. 

  
  
Bemessung 
nach Logier-
nacht 

Art. 6 
Die Kurtaxe beträgt pro Logiernacht: 
 

a) Fr. 2.20 in Beherbergungsbetrieben, Ferienhäusern, 
Eigentumswohnungen, Ferienwohnungen und Pri-
vatzimmern. 
 

b) Fr. -.50 in Gruppenunterkünften, Zelten und Wohn-
wagen. 

  
  
Obligatorische 
Familienpau-
schale 

Art. 7 
1 Eigentümer, Nutzniesser und Dauermieter von Ferienhäu-
sern, Ferienwohnungen und Privatzimmern sind verpflichtet, 
die Kurtaxe unabhängig von Dauer und Häufigkeit des Auf-
enthaltes in Form einer jährlichen Familienpauschale zu ent-
richten. Zur Familie zählen die Ehegatten oder ständig zu-
sammenlebende Partner und die wirtschaftlich abhängigen 
Kinder. 
 
2 Die obligatorische Familienpauschale beträgt Fr. 150.—. 

  
  
Freiwillige Gäs-
tepauschale 

Art. 8 
1 Eigentümer, Nutzniesser und Dauermieter, welche die obli-
gatorische Familienpauschale zu entrichten haben, können 
für ihre unentgeltlich beherbergten Gäste und Angehörigen 
eine freiwillige Gästepauschale entrichten. 
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2 Die freiwillige Gästepauschale beträgt zusätzlich zur obliga-
torischen Familienpauschale pro Bett Fr. 35.—. 

  
  
Meldepflicht; 
Solidarhaftung 

Art. 9 
Die Beherberger, Haus- und Wohnungseigentümer oder de-
ren Vertreter haben die zur Erfüllung der Meldepflicht sowie 
zum korrekten Einzug und zur rechtzeitigen Ablieferung der 
Kurtaxen geltenden Bestimmungen einzuhalten. Für nicht 
abgelieferte Kurtaxen haften die Beherberger solidarisch. 
Das Abrechnungsverfahren wird in den Ausführungsbestim-
mungen geregelt. 

  
  
Verwendung der 
KT 

Art. 10 
Die Kurtaxeneinnahmen sind zur Finanzierung von touristi-
schen Einrichtungen und Veranstaltungen zu verwenden, 
welche für den Gast geschaffen und von ihm in überwiegen-
dem Masse benützt werden. 

III. Taxa per promoziun dil turissem 

Subjekt der TFA Art. 11 
1 Einer TFA unterliegen juristische und selbständig erwer-
bende natürliche Personen, sofern sich der Sitz oder die tat-
sächliche Verwaltung der juristischen Person bzw. der steu-
errechtliche Wohnsitz der selbständig erwerbenden natürli-
chen Person in der Gemeinde Sagogn befindet. Ebenfalls der 
TFA unterliegen Personen, wenn sie in der Gemeinde 
 

a) Inhaber, Teilhaber oder Nutzniesser von Betrieben 
sind. 

b) Betriebsstätten/Filialen unterhalten. 
 
2 Der Tourismusförderungsabgabe unterliegen insbesondere: 
 

a) Inhaber von Beherbergungsbetrieben. 
b) Vermieter von Ferienhäusern, Ferienwohnungen und 

Privatzimmern. 
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c) Handels-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe wie 
Restaurants, Banken, Versicherungsagenturen, Le-
bensmittelgeschäfte, Landwirtschaftsbetriebe für den 
Anteil von direkt vermarkteten Produkten, Bauhaupt- 
und Nebengewerbe sowie Architekten, Ärzte, Anwäl-
te usw. 

  
  
Objekt 
der TFA 

Art. 12 
1 Der Tourismusförderungsabgabe unterliegt jede unterneh-
merische bzw. freiberufliche Tätigkeit in der Gemeinde Sa-
gogn. 
 
2 Abgabepflichtige Personen mit Betriebsteilen in mehreren 
abgabepflichtigen Branchen sind für jeden einzelnen Be-
triebsteil steuerpflichtig. 

  
  
Befreiung Art. 13 

1 Der Gemeindevorstand kann auf begründetes Gesuch hin 
Ausnahmen von der Abgabepflicht im Sinne einer Reduktion 
oder einer Befreiung verfügen. Massgebend für die Gewäh-
rung einer Ausnahme ist die dem Tourismus zuzurechnende 
Tätigkeit der betreffenden Person. 
 
2 Von der Abgabepflicht generell befreit sind unselbständig 
erwerbende natürliche Personen für deren unselbständige 
Erwerbstätigkeit. 

  
  
Bemessung 
der TFA 

Art. 14 
1 Die Tourismusförderungsabgabe wird nach folgenden Mas-
sstäben pro Branche/Gruppen von Abgabepflichtigen bemes-
sen und beträgt pro Jahr für: 
 

a) Beherberger gemäss Art. 11 Abs. 2 lit a/b Fr. 13.— 
pro Bett. 
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b) Die übrigen in Art. 11 Abs. 2 umschriebenen Abga-

bepflichtigen aus einer Grundtaxe sowie einer Taxe 
nach Massgabe der im Jahresdurchschnitt beschäf-
tigten Personen, einschliesslich Geschäftsinha-
ber/Leiter und deren Familienangehörigen, ohne 
Lehrlinge. 

 
2 Grundtaxe und Abgabe pro Beschäftigten berücksichtigen 
den Nutzen/die Abhängigkeit vom Tourismus sowie die Wert-
schöpfung; sie betragen Fr. 38.-- bzw. Fr. 25.-- pro Wer-
tungspunkt. Die Einreihung der einzelnen Betriebsarten er-
folgt in den Ausführungsbestimmungen. 

  
  
Verwendung der 
TFA 

Art. 15 
Die Einnahmen aus der TFA sind ausschliesslich für Ausga-
ben, die im überwiegenden Masse im Interesse der Abgabe-
pflichtigen liegen, einzusetzen. Sie sollen eine wirksame 
Marktbearbeitung und die Förderung werbewirksamer, sport-
licher und kultureller Anlässe ermöglichen. 

IV. Stipulaziuns communablas 

Vollzug und 
Verwaltung 

Art. 16 
1 Die Gemeinde Sagogn bildet unter dem Namen sagogntu-
rissem eine selbständige Kommission. 
 
2 Die Kommission sagognturissem besorgt den Einzug, die 
Verwaltung und die Verwendung der in diesem Gesetz vor-
gesehenen Taxen und Abgaben.  
 
3 Dabei werden der Kommission sagognturissem folgende 
Aufgabenbereiche zugewiesen: 
 

a) Betrieb eines Informationsbüros und die Einstellung 
der entsprechenden Mitarbeiter; 

b) Erstellen eines Beherbergungsnachweises sowie die 
Vermittlung von Unterkünften; 

c) Erstellen und Unterhalt von Wanderwegen, Wegwei-
sern und Ruhebänken; 
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d) den saisonalen Verhältnissen und allgemeinen Be-
dürfnissen angepasster Betrieb und Unterhalt von 
Sommer- und Wintersportanlagen; 

e) Herausgabe und Unterstützung von Publikationen 
über Sagogn und Umgebung. 

 
4 Die Kommission sagognturissem bereitet in ihrem Aufga-
benbereich die Geschäfte vor, die vom Gemeindevorstand 
oder der Gemeindeversammlung zu behandeln sind, und 
führt deren Beschlüsse aus. 
 
5 Die Kommission sagognturissem arbeitet im Rahmen ihres 
Aufgabenbereichs mit Vereinen und Privaten sowie mit Tou-
rismusorganisationen der Region zusammen. 

  
  
Organisation Art. 17a 

1 Die Kommission sagognturisssem besteht aus fünf Mitglie-
dern. 
 
2 Ein Mitglied wird durch und aus dem Gemeindevorstand 
Sagogn bestimmt. 
 
3 Die übrigen 4 Mitglieder werden durch die Gemeindever-
sammlung gewählt. Dabei sollten ein Mitglied aus einem 
Dorfverein und ein Mitglied ein regelmässiger Gast (z.B. ein 
Zweitwohnungsbesitzer) in Sagogn sein. 
 

4 Die Amtszeit der Kommissionsmitglieder beträgt 3 Jahre. 
Eine Wiederwahl nach Ablauf der Amtszeit ist möglich. Die 
Amtszeit ist auf 12 Jahre begrenzt. 
 

5 Die Kommission sagognturisssem konstituiert sich selbst. 
 

6 Die Kommission sagognturisssem ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet der Präsident mit Stichentscheid. Die 
Kommission kann Beschlüsse auch auf dem Zirkularweg 
fassen. 
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Ausgabenkom-
petenzen 

Art. 18b 
1 Die Gemeindeversammlung entscheidet über die jährlichen 
Ausgaben der Kommission sagognturissem im Rahmen des 
Gemeindebudgets. 
 

2 Ausserhalb des genehmigten Gemeindebudgets hat die 
Kommission sagognturissem eine eigene Ausgabenkompe-
tenz für einmalige Ausgaben von insgesamt CHF 10'000.00 
pro Jahr und für wiederkehrende Ausgaben von insgesamt 
CHF 1`000.00 pro Jahr. 
 

3 Im Übrigen gelten die Ausgabenkompetenzen gemäss Ge-
meindeverfassung. 

  

  
Kontrolle und 
Auskunftspflicht 

Art. 19 
Die Kommission sagognturissem ist berechtigt, die für die 
Erhebung der Taxen und Abgaben erforderlichen Kontrollen 
durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. Die abgabepflich-
tigen Personen haben sämtliche zum Vollzug dieses Geset-
zes erforderlichen Angaben zu machen, die gewünschten 
Auskünfte zu erteilen und die verlangten Unterlagen vorzu-
weisen. 

  
  
Widerhandlun-
gen 

Art. 20 
Widerhandlungen gegen dieses Gesetz werden vom Ge-
meindevorstand auf Antrag der Kommission sagognturissem 
mit Bussen von Fr. 50.-- bis Fr. 200.-- bestraft. Hinterzogene 
KT und TFA sind nachzuzahlen. 

  
  
Inkrafttreten Art. 21 

Das vorliegende Gesetz tritt mit der Annahme durch die Ge-
meindeversammlung und mit der Genehmigung durch die 
Regierung des Kantons Graubünden in Kraft. 

 
Eine Teilrevision der Artikel 6, 7, 8 und 14 wurde von der Gemeindever-
sammlung am 12. September 2008 genehmigt. 
Eine Teilrevision der Artikel 16 – 18 wurde von der Gemeindeversammlung 
am 15. Juni 2016 genehmigt. 
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